
 
 

 

Informationsfreiheit 2.0 – endlich gleiches Recht in Bund und Ländern!* 

Entschließung zwischen der 30. und 31. IFK 

 

 

Vor zehn Jahren hat der Deutsche Bundestag das Informationsfreiheitsgesetz 

verabschiedet und damit für solche Länder, die bislang noch kein derartiges Gesetz 

kannten, ein Beispiel gegeben. Inzwischen besteht in elf Ländern ein Recht auf 

Zugang zu Verwaltungsinformationen, ohne dass die Antragsteller ihr 

Einsichtsinteresse begründen müssen.  

 

Trotz einer flächendeckenden Entwicklung hin zu mehr Verwaltungstransparenz 

besteht weiterhin Handlungsbedarf. So zeigen weder Bayern noch Hessen 

Bestrebungen, Informationsfreiheitsgesetze zu schaffen. Die niedersächsische 

Landesregierung hat zwar beschlossen, einen Entwurf vorzulegen, berät aber noch 

über die Einzelheiten. In Sachsen soll bis spätestens 2019 ein 

Informationsfreiheitsgesetz geschaffen werden. Indes enttäuscht der lange erwartete 

Gesetzentwurf der baden-württembergischen Landesregierung durch viele 

überflüssige Einschränkungen. Das brandenburgische Beispiel zeigt, dass auch die 

Novellierung vorhandener Gesetze dazu dienen kann, das Rad durch die Schaffung 

neuer Ausnahmen zurückzudrehen. Die Umsetzung der Evaluation des 

Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes steht noch aus. Ob dort – ebenso wie 

bereits in den Transparenzgesetzen von Hamburg und Bremen – Verwaltungen 

verpflichtet werden, bestimmte Informationen von sich aus im Internet zu 

veröffentlichen, ist ungewiss. In Rheinland-Pfalz tritt zum 01. Januar 2016 als erstem 

Flächenland ein solches Transparenzgesetz in Kraft. Es umfasst auch das im 

Übrigen bundesweit eingeführte Recht auf Zugang zu Umweltinformationen. Auch in 

Thüringen und Nordrhein-Westfalen ist laut Koalitionsvertrag beabsichtigt, das 

derzeitige Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz fortzuentwickeln. 

 

Nach Auffassung der Informationsfreiheitsbeauftragten sollten moderne Regelungen 

über den Informationszugang in Form effektiver Transparenzgesetze    

 

1. der herkömmlichen Informationserteilung auf Antrag eine Pflicht der 

Verwaltung zur proaktiven Veröffentlichung von Informationen in Open-Data-

Portalen zur Seite stellen, 

 



2. Ausnahmen vom freien Zugang zu Informationen nur in einem unbedingt 

erforderlichen Maß enthalten, 

 

3. neben klassischen Verwaltungen auch Unternehmen der öffentlichen Hand 

einbeziehen und 

 

4. der vorhandenen Rechtszersplitterung auf dem Gebiet der Informationsfreiheit 

entgegenwirken und das Umweltinformationsrecht mit dem 

Informationsfreiheitsrecht zusammenführen. 

 

Sowohl bei der Novellierung vorhandener als auch bei der Schaffung neuer 

Regelungen muss die Erhöhung der Transparenz  oberstes Ziel sein. Nach 

Auffassung der Informationsfreiheitsbeauftragten gibt es  keinen vernünftigen Grund 

dafür, dass  einige Länder noch immer kein Recht auf voraussetzungslosen Zugang 

zu Informationen haben. 

 

Die Informationsfreiheit hat dort, wo sie eingeführt wurde, zu mehr staatlicher 

Transparenz, einer besseren Informiertheit der Bürger und einer offeneren 

Verwaltungskultur geführt. Transparenzgesetze und Open-Data-Plattformen im 

Internet haben diese Wirkung in  erfreulicher Weise befördert. Die Befürchtung von 

Kritikern, dass Verwaltungen von einer Antragsflut überrannt würden, hat sich nicht 

bewahrheitet.  

 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland fordert die 

Gesetzgeber in Bund und Ländern auf, die positiven Erfahrungen mit der 

Informationsfreiheit in Deutschland anzuerkennen und die Einheitlichkeit der 

Lebensbedingungen auch im Bereich der Verwaltungstransparenz herzustellen.  

 

 
* bei Stimmenenthaltung der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  

 




